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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, startet der eingeschränkte Unterricht wieder mit 
Mittwoch, 03.06.2020, im Schichtbetrieb. 
Die Lehrerinnen und Lehrer und ich freuen uns schon sehr darauf, die Jugendlichen auch wieder verstärkt in 
den Fachbereichen und in der Praxis unterrichten zu dürfen. 
Daraus ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit, laut den Vorgaben des Bildungsministeriums und der 
Bundesregierung, Regeln aufzustellen. 

 Wir (und fast alle Freistädter Schulen) haben uns dazu entschlossen die Lerngruppen tageweise 
anzulegen. Das bedeutet Gruppe A – Mo, Mi, Fr; Gruppe B – Di, Do. Diese tageweise Form geht 
auch in den nächsten Wochen so weiter, d. h. Gruppe A hat dann Montag frei, beginnt am Dienstag 
wieder mit dem Unterricht. Einen genauen Plan, wann welche Gruppe in der Schule anwesend sein 
soll und wann der „Hausübungstag“ stattfindet, finden Sie im Anhang. 

 Das Bildungsministerium hat vorgegeben, dass ab der 9. Schulstufe der Stundenplan gleich bleiben 
kann und auch Nachmittagsunterricht stattfindet. Somit gilt der Stundenplan wie vor der 
Schulschließung im März! Nur das Fach „Bewegung und Sport“ darf nicht unterrichtet werden. 
Diese Stunden werden zur individuellen Förderung genützt, daher müssen auch in diesen Stunden 
die Schüler/innen anwesend sein.  

 Wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter nicht zur Schule kommen kann, weil er/sie selber oder nahe 
Angehörige, im gemeinsamen Haushalt zur Risikogruppe gehören, muss ein COVID-19-Risiko-
Attest, bzw. ein behördliche Anordnung über die Quarantäne, vorgelegt werden. In diesem Fall 
gilt Ihr Sohn/Ihre Tochter als entschuldigt, muss aber den Stoff zu Hause weiterhin über Distance-
Learning erarbeiten. Die Erledigung der Aufgaben wird in die Leistungsbeurteilung eingerechnet. 

 Fehlt Ihr Sohn/Ihre Tochter tageweise, aus gesundheitlichen Gründen, verfahren Sie bitte so, wie zu 
normalen Schulzeiten, d. h. rufen Sie bitte am Morgen in der Schule an und melden Sie Ihren 
Sohn/Ihre Tochter krank. In diesem Fall muss der versäumte Lernstoff selbstständig nachgeholt 
werden. 

 Personen, die sich nicht gesund fühlen (zB an Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen oder 
Durchfall leiden), dürfen nicht in die Schule kommen. 

 Im Schulgebäude und am Schulweg, wenn öffentliche Verkehrsmittel verwendet werden, herrscht 
Maskenpflicht (sind von zu Hause mitzubringen), diese dürfen nur während des Unterrichts, auf 
Anordnung der Lehrer/innen, abgenommen werden. Für Desinfektionsmittel, Einweghandtücher, 
Seife und die vorschriftsmäßige Reinigung des Schulgebäudes sorgt die Stadtgemeinde Freistadt. 

 Die SEL – Gespräche und der 2. Elternsprechtag finden nicht statt. Falls Sie Fragen haben 
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, per E-Mail, oder über Schoolupdate.  

 Der schulautomome freie Tag nach Fronleichnam entfällt. Am Freitag, 12. Juni ist also für alle 
Schüler/innen der Gruppe B Unterricht laut Stundenplan.  

 Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 2019/20 bilden das 
Halbjahreszeugnis sowie die Leistungen, die bis zum 16.3.2020 erbracht worden sind (Tests, 
Mitarbeit). Weitere Schularbeiten sollen nicht mehr stattfinden. Leistungen, die im Rahmen des 



 

Distance-Learning erbracht wurden und des nun folgenden Präsenzunterrichts erbracht werden, 
fließen in die Gesamtbeurteilung ein. Schülerinnen und Schüler, die kontinuierlich mitgearbeitet 
haben, sollen ihre Mitarbeit auch honoriert bekommen. Bei Schülerinnen und Schülern, die 
zwischen zwei Noten stehen und bei Schülerinnen und Schülern, die eine bessere Note erlangen 
wollen, kann eine mündliche Prüfung erfolgen. 

 Bitte bedenken Sie, dass Eltern/schulfremde Personen die Schule nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung betreten dürfen! 

 
Hygienevorschriften/Verhaltensregeln: 

 Beim Betreten der Schule und im Schulgebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden! 

 Beim Betreten der Schule muss sich jeder die Hände desinfizieren! 

 Die Schüler/innen müssen die Garderobe möglichst rasch verlassen und sofort in ihre Klasse gehen! 
Dort müssen sich die Schüler/innen nochmals mit Seife die Hände waschen! 

 Die Schüler/innen müssen sich auch während der Pause im zugeteilten Klassenraum aufhalten und 
dürfen keine fremde Klasse betreten! Auch während der Pause ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen! 

 Schüler/innen, die sich in der Mittagspause oder in Freistunden in der Schule aufhalten, müssen in 
ihrer Stammklasse bleiben. In der Pause/Mittagspause muss auch in der Klasse der Mund-Nasen-
Schutz getragen werden!  

 Beim Bewegen durch das Gebäude muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden! 

 Der Mund-Nasen-Schutz darf nur nach Aufforderung durch einen Lehrer/eine Lehrerin während des 
Unterrichts abgenommen werden! 

 Toiletten sollen möglichst einzeln betreten werden! Maximal zwei Personen gleichzeitig! Auch hier 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen! 

 Der Mindestabstand von einem Meter ist im gesamten Schulgebäude einzuhalten! 

 Getränkeautomaten sind gesperrt, die Schüler/innen sollen eine eigene, gekennzeichnete 
Getränkeflasche mitbringen! 

 Nach jeder Unterrichtseinheit muss der Klassenraum für 5 Minuten gelüftet werden! 

 Mehrmals täglich Hände waschen!  

 Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit einem Taschentuch oder der Ellenbeuge bedecken! 

 Papiertaschentücher im Abfallkübel mit Deckel entsorgen! 

 Die festgelegte Sitzordnung in der Klasse ist unbedingt einzuhalten! 

 Handys dürfen bis Schulschluss mit in die Klasse genommen werden, müssen aber während des 
Unterrichts ausgeschaltet sein und in der Schultasche verstaut werden. 

 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter die notwendigen Verhaltensregeln und haben Sie dafür 
Verständnis, dass wir Sie, bei groben Verstößen gegen die geltenden Hygienevorschriften, kontaktieren 
müssen. Sollten trotzdem weiterhin die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, muss Ihr Sohn/Ihre 
Tochter, auf unseren Antrag hin, von der Bildungsdirektion OÖ suspendiert werden.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Mitteilungen geholfen und einige Unklarheiten beseitigt zu haben. 
Für etwaige Fragen, stehe ich natürlich gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 

 
 

    Dir. Wolfgang Korner 


